
P L A N Z E I C H E N (gemäß Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

12 Gebäudebestand

Maßangabe in Meter5

des Bebauungsplanes

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Sonstige Darstellungen

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)WA

Öffentliche Straßenverkehrsfläche 

Baugrenze

Gebäudehöhe in m üNN

Hauptversorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

unterirdisch (Stromkabel)
(Lage ist vor Ort zu überprüfen)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

o
Bauweise, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)Maß der baulichen Nutzung

Geschossflächenzahl
Grundflächenzahl

Max. Höhe (Oberkante) Gebäude in m üNN

1,2

0,4

OK

offene Bauweise
nur Einzelhäuser zulässig

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

E

III

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Flurgrenze

1111

2

183

3

184

2

184

5

184

6

184

8

184

9

185

1

186

187
188

189

55
4

144
20

144
16

131

194

184

1

1110 1111

1

11
B

7A

9

21

9A

12A

2B

6

21

3

15

11
A

19

13

17

14

11

Breslauer Straße

Flur 22 Flur 25

Tilsiter

Br
es

la
ue

r S
tra

ße

179

184OK

187OK

184OK

WA
0,4

E
OK

1,2

oIII
siehe Planeintrag

5

5

3

1,5

3

3

Flur 1

Straße

Lageplan

"Eckweg IV - 1. Änderung"

Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung vom 26.03.2024

Maßstab: Datum:

Bebauungsplan

1:500

C

58
0 

/ 5
94

 m
m(0 60 32) 92 32 841

u.stuedemann@posteo.de



(0 175) 223 16 10

Parkstraße 11
61231 Bad Nauheim

St
ad

t-
 u

nd
 L

an
ds

ch
af

ts
pl
an

un
g

D
ip
l.
-G

eo
gr

ap
h 

U
lr
ic
h 

St
üd

em
an

n
Pa

rk
st

ra
ße

 1
1 

   
61

23
1 

Ba
d 

Na
uh

ei
m

Dipl.-Geograph Ulrich Stüdemann

Stadt- und Landschaftsplanung


KATASTERGRUNDLAGE:
Hessische Verwaltung für Boden-
management und Geoinformation.
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Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation

A Planungsrechtliche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB in Verbindung
mit der BauNVO

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass im Allgemeinen Wohngebiet (WA)

die in § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO aufgeführten Nutzungen (Anlagen für kirchliche, kul-
turelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke) nicht zulässig sind.

1.2 Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird festgesetzt, dass im Allgemeinen Wohngebiet
(WA) die in § 4 Abs. 3 BauNVO aufgeführten Nutzungen (Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gar-
tenbaubetriebe, Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden.

2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

2.1 Gehwege, Garagen- und Stellplatzzufahrten, und Hofflächen i.S. von untergeordneten
Nebenanlagen sind mit Rasenkammersteinen, Schotter oder versickerungsfähigem
Pflaster zu befestigen.

2.2 Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG
ist die Rodung oder Verpflanzung von Gehölzen nur im Zeitraum vom 1. Oktober bis
28./29. Februar durchzuführen.

2.3 Einfriedungen müssen einen Mindestbodenabstand von 15 cm einhalten.

B Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 91 Hessischer Bauordnung
(HBO) in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)
Zulässig sind Sattel- und Walmdächer mit einer Dachneigung von 20 bis 30° sowie
Flachdächer.

C Hinweise

1 Stellplätze
Die Vorschriften der Stellplatzsatzung der Stadt Reinheim in der zum Zeitpunkt der
Bauantragstellung geltenden Fassung sind zu beachten.

2 Verwertung von Niederschlagswasser
Gemäß § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz (HWG) soll Abwasser, insbesondere
Niederschlagswasser, von der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn was-
serwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen.
Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll Niederschlagswasser
ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung
mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasser-
rechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche
Belange entgegenstehen.

3 Wasserschutzgebiet
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb der Schutzzone
IIIA des Trinkwasserschutzgebietes Brunnen I-VI, „In den Seewiesen“ (WGG_ID 432-
112). Die Ver- und Gebote Schutzgebietsverordnung (StAnz. 13/2009, S. 789) sind zu
beachten.

4 Denkmalschutz
Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies gemäß § 21
HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmal-
pflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund
und die Fundstelle sind gemäß § 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach
der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefah-
ren für die Erhaltung des Fundes zu schützen.

V E R F A H R E N S V E R M E R K E

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB von der Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Reinheim am 17.10.2023 beschlossen.
Die Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte ortsüblich am 23.10.2023.
Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung aufgestellt.

BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN
Auf die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB verzichtet.
Die Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit Anschreiben vom 25.10.2023 (Frist-
ende 01.12.2023) durchgeführt.

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT
Auf die frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurde gemäß
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB verzichtet.
Der Öffentlichkeit wurde Gelegenheit zur Stellungnahme während der öffentlichen Ausle-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB gegeben. Die fristgerechte Bekanntmachung der öffent-
lichen Auslegung erfolgte ortsüblich am 23.10.2023.
Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 30.10.2023 bis 01.12.2023.

SATZUNGSBESCHLUSS
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Reinheim hat den Bebauungsplan in ihrer
Sitzung am 26.03.2024 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

AUSFERTIGUNG
Die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhaltes dieses Bebauungsplans
mit den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung sowie die Einhaltung des ge-
setzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans unter Beach-
tung der vorstehenden Verfahrensschritte werden festgestellt.
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Reinheim, den ____________ Siegel Feick - Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG
Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses erfolgte gemäß § 10 (3) BauGB ortsüblich
am _______________. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Reinheim, den ____________ Siegel Feick - Bürgermeister5 Bodenschutz
Bei allen Baumaßnahmen ist, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf organo-
leptische Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, die
den Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigung begründen, sind diese umge-
hend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt (Abteilung Ar-
beitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5 Bodenschutz), mitzuteilen.
Schädliche Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutz-
gesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die geeignet sind,
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder
die Allgemeinheit herbeizuführen.
Der Bodenschutzbehörde ist mitzuteilen, wenn Materialien von über 600 m³ auf oder in
den Boden eingebracht werden.

6 Artenschutz
6.1 Bei allen Bauvorhaben sind - unabhängig davon, ob sie baugenehmigungspflichtig sind

oder nicht - artenschutzrechtliche Belange nach dem Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) zu beachten.
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,
1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
    zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
    men, zu beschädigen oder zu zerstören,
2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten
    während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wander-
    ungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch
    die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten
    Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,
4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-
    men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu
    zerstören.
Die Bauherrschaft ist verpflichtet zu überprüfen, ob artenschutzrechtliche Belange
durch ihr Bauvorhaben beeinträchtigt werden können. Wird ein Bauantrag im Herbst
oder Winter gestellt oder es finden sich zu dieser Zeit keine Spuren von Tieren beson-
ders geschützter Arten, entbindet dies die Bauherrschaft nicht von der Pflicht, bei ei-
nem Baubeginn im Frühjahr oder Sommer erneut zu überprüfen, ob besonders ge-
schützte Arten von dem Bauvorhaben betroffen sein könnten.
Sollten bei baulichen Maßnahmen besonders geschützte Arten betroffen sein, ist eine
artenschutzrechtliche Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde erforderlich.
Auf die Beachtung der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vege-
tationsflächen bei Baumaßnahmen) wird hingewiesen.
Vor dem Abriss von Gebäuden sind Gebäuderisse und -öffnungen sowie der Dachstuhl
auf Fledermäuse zu überprüfen. Sollten bei den Arbeiten oder Überprüfungen Fleder-
mäuse angetroffen werden, ist eine Umsetzung der Tiere in geeignete Ersatzquartiere
zu veranlassen. Im Bedarfsfall ist eine entsprechende Genehmigung bei der Unteren
Naturschutzbehörde zu beantragen.

6.2 Auf die Bestimmungen des Bauvorlagenerlasses (BVErl) - insbesondere Anlage 2 Nr.
20.2 und Anlage 3 Nr. 3.2 - sowie die Checkliste des Hessischen Ministeriums für Um-
welt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zur möglichen artenschutz-
rechtlichen Betroffenheit wird hingewiesen.

6.3 Gemäß § 35 Abs. 1 Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) soll zum Schutz nachtak-
tiver Tierarten, insbesondere von Insekten, jede Form der vermeidbaren Beleuchtung
durch künstliches Licht vermieden werden. Als vermeidbar gilt dabei in der Regel jede
Beleuchtung, die das Licht auf Grund des Zwecks oder der Beschaffenheit der Licht-
anlage außerhalb der Bereiche, für die es bestimmt ist, lenkt, insbesondere, wenn es
im montierten Zustand über die Nutzfläche und die Höhe des Horizonts strahlt und da-
durch eine Fernwirkung und Aufhellung der direkten Umgebung verursacht.


